
Fünfte Änderungssatzung zur Gästebeitragssatzung 
der Stadt Cuxhaven 
vom 7. Dezember 2017

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), in Verbindung mit den §§1,2 und 10 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 
(Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), 
hat der Rat  der Stadt Cuxhaven in seiner Sitzung am  8. Dezember 2022 diese Satzung 
beschlossen:

Artikel I

Die Gästebeitragssatzung der Stadt Cuxhaven vom 7. Dezember 2017 (Amtsblatt  für den 
Landkreis Cuxhaven Nr. 47, S. 283), zuletzt geändert durch die Vierte Änderungssatzung 
vom 9. Dezember 2021 (Amtsblatt  für den Landkreis Cuxhaven Nr. 47, S. 431), wird wie 
folgt geändert:

1.) In § 3 Absatz  2 wird die Zahl „16“ durch „17“ und die Zahl „84“ durch „83“ ersetzt.

2.) § 5 Absatz  1 wird wie folgt gefasst:

§ 5
Beitragshöhe

(1) Der Gästebeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes im Stadtgebiet bemessen. Er 
beträgt je Übernachtung und Person

in der Zone 1
während der Saison A 3,80 € 
während der Saison B 3,00 €

in der Zone 2
während der Saison A 3,00 € 
während der Saison B 2,60 €

Als Saison A gilt die Zeit vom 01.01.-07.01., 03.04.-16.04., 01.05.-31.10. und 23.12.­
31.12., als  Saison B gilt die übrige Zeit eines jeden Jahres. Die Übernachtung des 
Saisonwechsels ist jeweils der endenden Saison zuzurechnen.

3.) § 12 Absatz  1 Buchstabe e) wird wie folgt gefasst:

e) entgegen § 9 Absatz  4 zur Erfüllung seiner Pflichten nach den Absätzen 2 bis  3 nicht 
das von der Stadt Cuxhaven unentgeltlich zur Verfügung gestellte elektronische 
Abrechnungssystem nutzt oder nicht vom Gästebeitragsschuldner die genannten Daten 
erhebt, im System speichert und damit an die Stadt Cuxhaven übermittelt oder die 
einbehaltenen Gästebeiträge nicht jeweils spätestens sieben Tage vor den in § 9 Absatz  3 
genannten Terminen im System zur Abrechnung freigibt oder innerhalb von sieben Tagen 
nach Freigabe nicht an die Stadt Cuxhaven abführt, sofern kein abweichendes Verfahren 
nach § 9 Absatz  8 vereinbart ist.



Artikel II

Diese Satzung tritt am  1. Januar 2023 in Kraft.  

Cuxhaven, den 8. Dezember 2022

Stadt Cuxhaven Santjer
Oberbürgermeister

(L.  S.)




